
 

Hausordnung Jugendgästehaus Nazareth (Stand 01.01.2021) 

 

 

1. Für die Einhaltung der Hausordnung ist grundsätzlich der jeweilige Mieter 

verantwortlich.  

2. Inhalt und Durchführung des Programms der belegenden Gruppen stehen in 

der Verantwortung der Mieter. 

3. Alle Einrichtungsgegenstände und Anlagen sind pfleglich zu behandeln. 

4. Werkstatt: Bei Bedarf und auf Anfrage steht einer Beleggruppe die Werkstatt 

des Klosters im Gartenhaus zur Verfügung. Hier ist noch einmal mehr die 

Aufsichtspflicht der jeweiligen Gruppenleiter gefordert.  

5. Klostergarten: Der Klostergarten steht den Gruppen offen. Dabei ist 

Rücksicht zu nehmen auf andere im Garten anwesende Personen, die 

Klostergäste, sowie die Tiere und auf die Pflanzen. Das Ballspielen im 

Klostergarten ist untersagt. 

6. Klosterkirche: Die Klosterkirche darf nach Rücksprache mit den Brüdern für 

Gebetszeiten und Gottesdienste genutzt werden.  

7. Ruhezeiten: Die gesetzlichen Ruhezeiten sind mit Rücksichtnahme auf die 

Bewohner und Nachbarn einzuhalten. 

8. Alkohol: Der Mieter muss die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 

achten. 

9. Haftung: Für Personen- und Sachschäden (Verletzung, Diebstahl usw.), die 

im Zusammenhang mit der Benutzung des Jugendhauses Nazareth eintreten, 

wird keine Haftung übernommen. 
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 jugendreferat-ltk@bdkj-
bja.drs.de 

 
 

 



 

10. Schäden: Evtl. eingetretene Schäden an baulichen Anlagen, 

Einrichtungsgegenständen und Geräten sind unter Schilderung des 

Schadensherganges unverzüglich bzw. spätestens bei der Abreise der 

Kontaktperson anzuzeigen. Auf Verlangen hat der Mieter eine 

Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer nachzuweisen. Vorsätzliche oder 

grob fahrlässig verursachte Schäden werden auf Kosten des Mieters 

behoben. 

11. Übergabe am Ende der Veranstaltung: Das Haus mit allen genutzten 

Räumen, sowie Anlagen ist am Ende der Belegung aufgeräumt und besenrein 

zu verlassen. Da die Brüder ab 11:30 Uhr Mittagsruhe halten, muss der Mieter 

einem der Brüder davor das Haus ordnungsgemäß übergeben (siehe 

Hausordnung). Bei einer späteren Abreise muss der Mieter die Checkliste 

selbständig ausfüllen und diese mit dem Schlüssel des Hauses in den 

Briefkasten am Haus Nazareth einschmeißen. Zusätzlich wird in diesem Fall 

eine Halbtagespauschale berechnet. Die Brüder werden nach der 

Mittagsruhe das Haus anhand der Checkliste kontrollieren.  

12. Müllbeseitigung: Der gesamte Müll (Restmüll, Biomüll, Plastik-, Altglas, 

Papier- und Kartonagen) muss spätestens bei Verlassen des Hauses entsorgt 

werden. Für Rest- und Biomüll stehen Behälter zum Entsorgen bereit. 

Ebenso stehen Behälter für das Papier, Altglas und gelbe Säcke für 

Plastikmüll bereit. 

13. Wenn Bettbezüge vergessen werden kann gegen eine Reinigungsgebühr von 

6,00€ (pro Bezug) nach Rücksprache mit der Kontaktperson Bettzeug 

ausgeliehen werden. 

 

 

 


